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1 Räumlicher
Geltungsbereich

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 be-
findet sich im Ortszentrum der Gemeinde Wasbek westlich
der Ehndorfer Straße, südlich der Straße „Am Knüll“ und
nördlich des Arpsdorfer Weges.

Es handelt sich um die Flurstücke 70, 71, 66/2, 67/1, 67/3,
67/4, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62 sowie Teile der
Flurstücke 19, 86 und 72. der Gemarkung Wasbek.

Der Plangeltungsbereich hat eine Größe von 20.137 m2.

2 Planungserfordernis Die Gemeinde Wasbek beabsichtigt den Bereich der ehe-
maligen Hofstelle Kühl für eine Wohnbaulandausweisung
zu nutzen. Hierbei handelt es sich um eine rd. 2 ha große
Fläche im Ortszentrum, die nach Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung und Abbruch der Hofstelle für eine
Innenentwicklung zur Verfügung steht. Dazu ist aufgrund
der Gebietsgröße die Aufstellung eines Bebauungsplans
zur Schaffung von Planungsrecht erforderlich. Dem Cha-
rakter des Ortes entsprechend, ist eine Bebauung mit frei-
stehenden Einfamilienhäusern sowie Doppelhäusern auf
Grundstücken unterschiedlicher Größe vorgesehen. Das
neue Wohngebiet stellt somit eine Arrondierung der im
Norden und Süden des Plangebietes angrenzenden
Wohnbebauung dar und bildet den neuen westlichen Orts-
rand der Gemeinde Wasbek.

Der östliche Teil des Gebietes ist im geltenden Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Wasbek derzeit noch als
Dorfgebiet dargestellt, der westliche Teil als Fläche für die
Landwirtschaft. Parallel zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 17 wird daher die 16. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit dem Ziel, eine Wohnbaufläche für den
Gesamtbereich auszuweisen, erforderlich.

3 Rahmenbedingungen

Landesentwicklungsplan (2010) Wasbek liegt laut Landesentwicklungsplan im Stadt- und
Umlandbereich im ländlichen Raum.

Gemeinden, die keine Schwerpunkte der Wohnungsbau-
entwicklung sind, decken den örtlichen Bedarf. In diesen
Gemeinden können im Zeitraum 2007 bis 2025 bezogen
auf den Wohnungsbestand am 31.12.2006 neue Wohnun-
gen im Umfang von bis zu 8 Prozent in den ländlichen
Räumen gebaut werden. Für die Gemeinde Wasbek be-
deutet dies einen Entwicklungsrahmen von 69 Wohnein-
heiten, von denen einige bereits in anderen Baugebieten
umgesetzt worden sind.

Die Planung entspricht somit den Zielen der Raumord-
nung.
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Regionalplan Wasbek liegt im Stadt-Umland-Bereich in ländlichen Räu-
men des Oberzentrums Neumünster. Der Gemeinde wird
planerische Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion zuge-
sprochen.

Wasbek liegt an einer Bahnlinie, deren Leistungsfähigkeit
zu verbessern ist.

Flächennutzungsplan

Der östliche Teil des Gebietes ist im geltenden Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Wasbek derzeit als Dorfge-
biet dargestellt, der westliche Teil als Fläche für die Land-
wirtschaft.

An der nördlichen Grenze befindet sich eine kleine Ver-
sorgungsfläche mit der Zweckbestimmung „Brunnen“. Der
Brunnen war ursprünglich zur Versorgung der Grundstü-
cke an der Straße „Am Knüll“ vorgesehen, wurde aller-
dings nie in Betrieb genommen, weil die Grundstücke an
die zentrale Wasserversorgung angeschlossen wurden.
Diese Flächendarstellung kann demnach entfallen.

Landschaftsrahmenplan Der Landschaftsrahmenplan trifft keine das Plangebiet be-
treffende Aussagen.

Landschaftsplan Im Landschaftsplan wird als Bestand auf Flurstück 70
Grünland dargestellt, was nicht mehr der aktuellen Nut-
zung entspricht. Flurstück 71 wird als Siedlungsfläche dar-
gestellt. Darüber hinaus werden die vorhandenen Knicks
dargestellt. An der Westgrenze werden einige Überhälter
als landschaftsbestimmende Einzelbäume zusätzlich dar-
gestellt. Der mittig verlaufende Knick ist ein Knick mit
Überhältern. Alle Knicks sind gesetzlich geschützt nach §
21 LNatschG i. V. m. § 30 BNatSchG.
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Der Landschaftsplan der Gemeinde stellt in der Planungs-
karte das Flurstück 71 als Siedlungsfläche dar. Das Flur-
stück 70 wird als Eignungsraum für die Ausweisung von
Siedlungsgebieten dargestellt. Für die bestehenden Knicks
wird das Ziel der Erhaltung, Pflege und Entwicklung formu-
liert.

Ausschnitt Landschaftsplan (1999)

4 Bestandsbeschreibung
Plangebiet und Umgebung

Der Plangeltungsbereich umfasst die ehemalige Hofstelle
Kühl mit umgebenden ehemals landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen.

Die umgebenden Flächen sind bereits aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung genommen. Auf Flurstück 71 hat sich
eine lückige Ruderalvegetation mit viel Offenbodenberei-
chen entwickelt. Die südliche Fläche (Flurstück 70) ist be-
reits länger der natürlichen Sukzession überlassen, hier
haben sich neben der krautigen Ruderalvegetation bereits
Brombeergebüsche, Pappel- und Ulmengebüsche entwi-
ckelt. Beide Flurstücke sind von einem sehr gut ausge-
prägten Knicknetz mit typischen heimischen Knickpflanzen
umgeben. Insbesondere der mittig von Ost nach West ver-
laufende Knick besitzt eine sehr hohe Wertigkeit.

Nördlich und südlich des Plangeltungsbereiches befindet
sich Einfamilienhaus-Bebauung, östlich schließen sich Ein-
familienhäuser und weitere Hofstellen an. Die nördlich an-
grenzenden Einfamilienhäuser liegen an einer Wendean-
lage, die bis an das Plangebiet heranreicht.

5 Städtebauliche Zielset-
zung, Planungskonzeption

Die Planungsvorstellungen sehen auf ca. 2 ha Fläche die
Entwicklung eines Einfamilienhausgebietes für Einzel- und
Doppelhäuser auf Grundstücken von durchschnittlich ca.
570 m² bis ca. 900 m² überwiegend zu Wohnzwecken vor,
das sich in die umgebende Wohnbebauung einfügt. Als
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Gebietsart ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes (WA) beabsichtigt, um angesichts der innerörtli-
chen Lage und dem Charakter der angrenzenden Nutzun-
gen auch die Ansiedlung nicht störender gewerblicher
Nutzungen in begrenztem Umfang zulassen zu können.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt als verkehrsbe-
ruhigte Anliegerstraße von der Ehndorfer Straße aus mit
Anschluss an die Straße Am Knüll. Eine Stichstraße mit
Wendeanlage erschließt die südlichen Plangebietsberei-
che, die zukünftigen Grundstücke in Ortsrandlage werden
über drei kurze Stichstraßen nach Westen erschlossen.

Der Straßenausbau soll in abgestufter Form entsprechend
der jeweiligen Erschließungsfunktion erfolgen. Nur die
Verbindungsstraße zwischen Ehndorfer Straße und der
Straße „Am Knüll“ soll einen gesonderten Fußweg erhal-
ten. Die übrigen Verkehrsflächen sind als Mischflächen mit
attraktiver Gestaltung vorgesehen.

Der Bebauungsplan enthält den für ein überwiegend durch
Wohnnutzungen geprägtes Gebiet üblichen Katalog von
Festsetzungen, der einerseits ein Mindestmaß an bau-
rechtlichen, grünordnerischen und gestalterischen Vorga-
ben macht, andererseits aber die privaten Bauherrenwün-
sche nicht zu sehr einengt.

Als wichtige Entwicklungsziele wurden u.a. bereits ge-
nannt:

 Attraktives Gebiet mit großzügigen Grundschnitts-
zuschnitten

 Berücksichtigung der Ansprüche der benachbarten
Anwohner an Gebäudestellung und –höhe

 Schutz der umgebenden Knicks

 Ermöglichung moderner Bauformen und energie-
sparender Bauweisen u.a.

Diese Ziele sollen durch die grundsätzliche Strukturierung
des Gebietes aber auch durch entsprechende planzeich-
nerische und textliche Festsetzungen erreicht werden.

6 Grün- und
Freiflächenkonzept

Als Konsequenz aus den Forderungen zur Eingriffsmini-
mierung und zum Ausgleich von Eingriffen, wurden für den
Geltungsbereich folgende Ziele entwickelt:

- Schutz, Pflege und Entwicklung der randlichen Knicks
entsprechend Schutzziel des Landschaftsplans so weit
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möglich

- Durchgrünung des Wohngebietes durch Gehölzpflan-
zungen im Straßenraum

- Beschränkung der Flächenversiegelung auf das not-
wendige Maß

- Schaffung von Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen
Straßenraum durch Charakter bildende Gestaltung und
Materialwahl

- fußläufige Verbindung mit dem bestehenden Wegesys-
tem

Diese Ziele werden, so weit möglich und geeignet, durch
textliche oder zeichnerische Festsetzung im Bebauungs-
plan durchgesetzt.

7 Begründung der planungs-
rechtlichen Festsetzungen

7.1. Art der baulichen Nutzung Das geplante Wohngebiet wird als allgemeines Wohnge-
biet festgesetzt.

Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 (BauNVO):

 Wohngebäude

 die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende
Handwerksbetriebe

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden gemäß § 4
Abs. 3 BauNVO:

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und § 1 Abs. 6
BauNVO:

 Anlagen für sportliche Zwecke

 Anlagen für Verwaltungen

 Gartenbaubetriebe

 Tankstellen.

Die Festsetzungen der zulässigen, ausnahmsweise zuläs-
sigen und nicht zulässigen Nutzungen weichen teilweise
vom Nutzungskatalog der BauNVO für allgemeine Wohn-
gebiete ab. Ziel ist es hierbei, einen auf den angestrebten
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Charakter und das beabsichtigte Erscheinungsbild des
geplanten Wohngebietes abgestimmten Nutzungskatalog
vorzugeben.

So sind Anlagen für sportliche Zwecke im Wohngebiet
nicht zulässig, da sie die Wohnnutzung stören würden und
aufgrund der Größe des Geltungsbereiches nicht sinnvoll
zu integrieren wären. Gartenbaubetriebe und Tankstellen
sind im festgesetzten allgemeinen Wohngebiet ebenfalls
ausgeschlossen, da sie sich von ihrem Charakter, ihrem
Platzbedarf und ihrem Störungsgrad her nicht in das ge-
plante Wohngebiet einfügen. Auch Anlagen für Verwaltun-
gen werden ausgeschlossen, da sie zusätzliche Verkehre
anziehen, die zu Störungen der Wohnqualität führen kön-
nen.

Ausnahmsweise zulässig sind Beherbergungsbetriebe,
sofern ihre Größe dem Charakter der aufgelockerten Ein-
familienhausbebauung entspricht. Auch sonstige nicht stö-
rende Betriebe sind ausnahmsweise zulässig, da sich das
Gebiet in einer Innerortslage befindet. Die Bedingung für
ihre Zulässigkeit ist, dass sie sich in Größe und Nutzungs-
ausübung in die Gebiets- und Baustruktur einfügen.

7.2. Überbaubare
Grundstücksfläche

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden als zu-
sammenhängende „Baufenster“, die jeweils mehrere ne-
beneinander liegende Grundstücke umfassen, festgesetzt
um eine flexible Grundstückseinteilung zu ermöglichen.
Die festgesetzten Baufenster halten in der Mehrzahl einen
Abstand von 3 m zum öffentlichen Straßenraum.

Nebenanlagen, Garagen und Carports sind auch außer-
halb der Baugrenzen zulässig sind, jedoch mit einer Ein-
schränkung in Bezug auf die Vorzonen zum öffentlichen
Straßenraum. An allen Grundstücksseiten, die zwischen
der öffentlichen Verkehrsfläche und den jeweiligen stra-
ßenseitigen Baugrenzen liegen, sind sie nur innerhalb der
Baugrenzen zulässig. Durch diese partielle Einschränkung
wird den möglichen Nutzungsansprüchen der Bewohner
grundsätzlich entsprochen und gleichzeitig ein einheitli-
ches Straßenbild mit durchgängigen Vorgartenzonen er-
reicht.

7.3. Grundflächenzahl Die Grundflächenzahl wird mit 0,25 festgesetzt. Dies er-
möglicht eine Bebauung mit Einzel- / Doppelhäusern, die
in einer guten Relation zu den vorgesehenen Grund-
stücksgrößen steht. Die festgesetzte GRZ entspricht dem
überwiegend aufgelockerten Erscheinungsbild der angren-
zenden Bebauung.

Die Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Ga-
ragen und Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanla-
gen um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden. Die-
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ses entspricht den Regelungen von § 19 Abs. 4 BauNVO.

7.4. Bauweise Dem Ortsbild entsprechend und in Fortführung der an-
grenzenden Siedlungsstruktur wird eine offene Bauweise
festgesetzt. Damit soll ein aufgelockertes Erscheinungsbild
der Siedlung erreicht werden.

Im Plangebiet ist allgemein die Errichtung von Einzelhäu-
sern zulässig. In einem gesondert ausgewiesen Bereich
können auch Doppelhäuser errichtet werden. Diese sollen
aus ortsgestalterischen Gründen auf einen begrenzten Be-
reich konzentriert werden.

Durch diese Festsetzungen werden in Verbindung mit der
festgesetzten Grundflächenzahl und der Beschränkung
der Wohneinheiten je Gebäude eine für diesen Ortsbe-
reich typische Bebauung sichergestellt.

7.5. Stellung baulicher Anlagen Firstrichtung

Für die Grundstücke an der westlichen Grenze des Plan-
geltungsbereichs wird festgesetzt, dass Gebäude mit der
Firstrichtung von Norden nach Süden zu errichten sind.
Ziel dieser Festsetzung ist es einen einheitlichen neuen
Ortsrand zu schaffen und durch die traufseitige Gebäude-
stellung zum Ortsrand Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes zu minimieren, in dem ein harmonischer
Übergang zum offenen Landschaftsraum geschaffen wird.

7.6. Grundstückszufahrten Die festgesetzte Beschränkung auf eine Zufahrt je Grund-
stück mit einer maximalen Breite von 3,50 m soll eine
übermäßige Versiegelung des Grundstücks verhindern
und ein annähernd einheitliches Erscheinungsbild der Vor-
zonen zum öffentlichen Straßenraums hin gewährleisten,
da dieser den Charakter eines Gebiets maßgeblich prägt.

7.7. Geschossigkeit Im gesamten Plangeltungsbereich sind nur eingeschossi-
ge Wohngebäude zulässig. Diese Festsetzung erfolgt, um
eine Anpassung der neuen Wohnbebauung an die bereits
bestehende Wohnbebauung sicherzustellen.

7.8. Höhe baulicher Anlagen Die bauliche Höhenentwicklung wird zusätzlich durch eine
Firsthöhenbegrenzung gesteuert. Die festgesetzte maxi-
mal zulässige Firsthöhe von 9,50 m orientiert sich an der
angrenzenden Wohnbebauung und sorgt dafür, dass sich
die neue Bebauung in das bauliche Umfeld einfügt.

Die Festsetzung einer maximalen Höhe des Erdgeschoss-
rohfußbodens soll ein einheitliches und harmonisches Er-
scheinungsbild der Häuser zum öffentlichen Straßenraum
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hin sicherstellen.

Durch die Festsetzung einer maximalen Höhe des Erdge-
schossrohfußbodens und der Firsthöhe ist die Höhenent-
wicklung der Gebäude ausreichend festgelegt.

Höhenbezugspunkt ist jeweils die mittlere Höhenlage der
Oberkante des fertig gestellten Abschnitts der Erschlie-
ßungsstraße.

7.9. Mindest-
grundstücksgrößen

Um eine für das Ortsbild untypische und am Übergang zur
Landschaft nicht erwünschte bauliche Verdichtung zu ver-
hindern werden für Einzel- und Doppelhausgrundstücke
die Mindestgrößen von 550 qm (Einzelhäuser) und 300 qm
(Doppelhäuser) festgesetzt.

7.10. Zahl der Wohneinheiten Entsprechend der Planungsziele und zur Einpassung in
die vorhandene Nachbarschaft soll das Plangebiet den
Gebietscharakter der angrenzenden Wohnbebauung fort-
setzen. Es erfolgt daher die Festsetzung, dass pro Grund-
stück maximal zwei Wohneinheiten zulässig sind.

7.11. Fläche für die Regelung
des Wasserabflusses (Re-
genrückhaltebecken)

Da die Bodenverhältnisse entsprechend des geotechni-
schen Gutachtens eine Versickerung vor Ort nur bedingt
zulassen, wird ein Abwassersystem für Oberflächenwas-
ser vorgehalten. Da die vorhandenen öffentlichen An-
schlussleitungen in der Ehndorfer Straße bereits stark in
Anspruch genommen sind, muss das anfallende Oberflä-
chenwasser in einem Regenrückhaltebecken gesammelt
und verzögert an die vorhandenen Leitungen weitergeleitet
werden. Dafür ist in der Planzeichnung eine entsprechend
dimensionierte Fläche festgesetzt.

Das Regenrückhaltebecken soll naturnah gestaltet wer-
den.

7.12. Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht

Zugunsten des Grundstücks Ehndorfer Straße 10 (Flur-
stück 68) ist nördlich des vorhandenen Hauptgebäudes
eine Baulast eingetragen. Ein Teil dieser Baulast liegt in-
nerhalb der Fläche, die für die Anlage eines Regenrück-
haltebeckens ausgewiesen ist. Damit das an der Grund-
stücksgrenze stehende Gebäude für die Eigentümer auch
im Norden weiterhin zugänglich bleibt, wird die eingetra-
gene Baulast durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten des Flurstücks 68 auch planungsrechtlich abgesi-
chert.

8 Begründung der baugestal-
terischen Festsetzungen

Um im Plangebiet angrenzend an die bestehende Bebau-
ung einer zu heterogenen Gestaltung der Gebäude entge-
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gen zu wirken, werden örtliche Bauvorschriften gemäß § 9
Absatz 4 BauGB in Verbindung mit § 92 LBO Schleswig-
Holstein festgesetzt werden.

8.1. Gestaltung von Doppel-
häusern

Damit Doppelhäuser sich in ihrem Erscheinungsbild nicht
wesentlich gegenüber den das neue Wohngebiet prägen-
den zukünftigen Einfamilieneinzelhäusern abheben, wird
durch textliche Festsetzung bestimmt, dass sie hinsichtlich
baulicher Höhenentwicklung, Dachausbildung- Dachmate-
rial sowie Fassadenmaterial einheitlich auszubilden sind.
Auf den Dachflächen montierte Photovoltaikanlagen oder
Sonnenkollektoren sind davon ausgenommen.

8.2. Dächer Die Festsetzungen zur Gestaltung der Dächer (Dachfor-
men, -neigungen, -materialien) dienen dazu, ein Mindest-
maß an gestalterischer Einheit im Plangebiet zu gewähr-
leisten, andererseits aber den einzelnen Bauherren genü-
gend Spielraum für die eigenen Gestaltungswünsche ver-
bleibt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass sich die
neue Wohnbebauung gestalterisch an den Charakter der
vorhandenen dörflichen Bebauung angleicht.

Das Plangebiet befindet sich in einer auch unter dem As-
pekt des Orts- und Landschaftsbildes sensiblen Siedlungs-
randlage. Deshalb werden bestimmte Materialien und Far-
ben für die Dacheindeckung vorgeschrieben. Ausdrücklich
zulässig sind Solaranlagen, um die Nutzung regenerativer
Energieformen zu ermöglichen.

Dachformen

Im gesamten Plangeltungsbereich sind nur geneigte Dä-
cher zulässig. In Teilbereich 1 wird der sensiblen Ortsrand-
lage Rechnung getragen, indem hier die Dachformen auf
Satteldächer, Walmdächer, Krüppelwalmdächer und ver-
setzte Pultdächer eingeschränkt werden. In Verbindung
mit der planzeichnerisch festgesetzten Hauptfirstrichtung
entsteht durch die traufseitig zum Ortrand ausgerichtete
Gebäudestellung so ein harmonischer Übergang zum an-
grenzenden Landschaftsraum.

Dachneigungen

Für die verschiedenen Dachformen werden unterschiedli-
che Dachneigungen festgesetzt, um einen Gestaltungs-
rahmen vorzugeben. Die Zulassung einer Dachneigung
von 15° bis 30° für sonstige Dachformen zielt insbesonde-
re auf Gebäude mit Pultdächern ab, die mit Ausnahme des
Baufeldes am Ortsrand, im Gebiet zulässig sind.

Wichtig für das Erscheinungsbild der Gebäude auf einem
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Grundstück ist die Festsetzung, dass überdachte Stellplät-
ze und Garagen im Sinne des §14 BauNVO entweder als
Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachnei-
gung bis 8° zulässig oder in der gleichen Form und Dach-
neigung des Hauptgebäudes auszuführen sind. Hierdurch
soll verhindert werden, dass sich das Erscheinungsbild
von überdachten Stellplätzen und Garagen aufgrund einer
großen gestalterischen Vielfalt störend auf den öffentlichen
Straßenraum auswirkt.

Dacheindeckungsmaterialien

Die Dachflächen besitzen eine hohe Fernwirksamkeit und
prägen damit in hohem Maße das Ortsbild. Um eine der
Lage und Exposition des Plangebietes entsprechende Ge-
staltung zu gewährleisten, sind nur Dachziegel und Dach-
steine in roten und anthrazit-farbenen Farbtönen zulässig.
Darüber hinaus sind für Dachneigungen bis 25° begrünte
Dächer zulässig.

Ausdrücklich zulässig sind Solaranlagen, um die Nutzung
regenerativer Energieformen zu ermöglichen.

8.3. Fassaden Die Außenwände der Hauptgebäude können als Mauer-
werks- oder Putzfassaden sowie aus Holz oder Holzbau-
stoffen hergestellt werden. Blockbohlenfassaden sind je-
doch unzulässig, da sie sich in der Art und dem Erschei-
nungsbild nicht in eine dörfliche Wohnsiedlung in Schles-
wig-Holstein einfügen

8.4. Gestaltung von Garagen
und Carports

Die Festsetzung zur Gestaltung von Garagen und Car-
ports, - Carports zählen begrifflich nach der neuen Lan-
desbauordnung zu den Garagen – dient der einheitlichen
Gestaltung des öffentlichen Straßenraums durch eine Be-
schränkung der Materialien.

8.5. Einfriedungen Auch die gestalterischen Festsetzungen zur Art der
Grundstückseinfriedungen im Bereich der Vorgartenzone
dienen der gestalterischen Aufwertung des öffentlichen
Straßenraums und sollen dem neuen Wohngebiet ein
wahrnehmbares gesamthaftes Erscheinungsbild geben,
wie es für ein ländliches Wohngebiet typisch ist.

9 Begründung der Grünord-
nerische Festsetzungen

Mit den grünordnerischen Festsetzungen werden Maß-
nahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der
Schutzgüter sowie zur Minimierung des Eingriffs verbind-
lich festgesetzt.

Grünordnerisches Ziel für den Bereich des Bebauungspla-
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nes Nr. 17 ist es:

- die durch das Vorhaben verursachten Beeinträchti-
gungen mit Hilfe grüngestalterischer Möglichkeiten zu
minimieren

- das Landschaftsbild durch geeignete Maßnahmen
wiederherzustellen und das Wohngebiet in die Land-
schaft einzubinden

Die im Bebauungsplan Nr. 17 getroffenen grünordneri-
schen Festsetzungen dienen vornehmlich dem Erhalt und
der Ergänzung vorhandener wertvoller Grünstrukturen so-
wie der Neugestaltung des Orts- und Landschaftsbildes.

9.1. Erhaltung von Bäumen
§ 9 Abs: 1 Nr. 25 BauGB

Die planzeichnerisch als zu erhalten festgesetzten Groß-
bäume an der östlichen Zufahrt vor den Grundstücken
Ehndorfer Straße 4 und 6 sind prägend für das Ortsbild
und sind daher dauerhaft zu sichern, zu pflegen und bei
Verlust zu ersetzen.

9.2. Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Bäume im Straßenraum:

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
mind. 5 Straßenbäume als Hochstamm, 3 x v., mit Draht-
ballen, mit 14-16 cm Stammumfang zur stadträumlichen
Gliederung des Straßenraums zu pflanzen. Baumscheiben
sind in einer Mindestgröße von 8 qm vorzusehen. Dadurch
soll unabhängig von den Bepflanzungen auf den privaten
Wohngrundstücken eine räumliche Grundstruktur inner-
halb des Gebietes geschaffen werden.

Bäume innerhalb der Fläche für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflus-
ses:

Im Randbereich des Regenrückhaltebeckens sind mind. 3
standortgerechte, heimische Laubbäume als Hochstamm,
3 x v., mit Drahtballen, mit einem Stammumfang von 14-16
cm zu pflanzen.

Bäume auf Privatgrundstücken:

Zur Durchgrünung des Gebietes sollen auch auf den priva-
ten Grundstücksflächen Bäume gepflanzt werden. Sie tra-
gen zur Aufwertung des Wohngebiets insgesamt bei. Je
vollendeten 400 qm Grundstücksfläche ist daher aus ge-
stalterischen und klimaökologischen Gründen mindestens
ein heimischer, standortgerechter Solitärbaum oder Obst-
baum (Halbstamm oder Hochstamm, 3 x v., 12-14 cm
Stammumfang) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Eingegangene Pflanzen sind zu ersetzen.
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9.3. Von Bebauung freizuhal-
tende Flächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 und Abs.
6 BauGB

Zum Schutz der Knicks werden Knickschutzstreifen in 3 m
Breite festgesetzt. Die Knickschutzstreifen dürfen gärtne-
risch genutzt werden. Zur Sicherung der Knicks werden
Versiegelungen und bauliche Anlagen innerhalb der
Knickschutzstreifen durch textliche Festsetzung ausge-
schlossen. Um Beeinträchtigungen der Knicks zu minimie-
ren, wird zusätzlich festgesetzt, dass der Knick am grund-
stückseitigen Knickfuss bereits vor Beginn der Bautätigkei-
ten mit einem Zaun von den Grundstücken abzutrennen
ist.

9.4. Öffentliche Grünfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 15

Südlich des Wendehammers und des südöstlichen Grund-
stücks ist eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Abstandsgrün“ festgesetzt. Sie schafft eine Puf-
ferzone zu den südlich angrenzenden bestehenden
Wohngrundstücken und verhindert, dass diese direkt an
die neu zuschaffende Verkehrsfläche grenzen.

10 Erschließung Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt als ver-
kehrsberuhigte Anliegerstraße mit Wendeanlage von der
Ehndorfer Straße aus mit Anschluss an die Straße Am
Knüll. Im Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsfassung
des Bebauungsplans wurden verschiedene Erschlie-
ßungsvarianten entwickelt und auf ihre Auswirkungen für
das Gebiet sowie die angrenzende vorhandene Bebauung
betrachtet. Das beauftragte Erschließungsplanungsbüro
schätzte die dazu die zu erwartenden zusätzlichen Ver-
kehrsmengen im Tagesverlauf ab. Die Werte liegen mit
maximal 24 Fahrbewegungen in der Spitzenstunde und
davon maximal 17 Fahrbewegungen über die Anbindung
Ehndorfer Straße in einem zumutbaren und zulässigen
Rahmen. Wesentlich Beeinträchtigungen der vorhandenen
Wohnnutzungen entstehen dadurch nicht.

Der Straßenausbau soll in abgestufter Form entsprechend
der jeweiligen Erschließungsfunktion erfolgen. Nur die
Verbindungsstraße zwischen Ehndorfer Straße und der
Straße „Am Knüll“ soll einen gesonderten Fußweg erhal-
ten. Der Fußweg verläuft auf der südlichen Seite der neu-
en Straße. Dieser Straßenabschnitt ist als Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt. Im Einmündungsbereich an der
Ehndorfer Straße folgt die Ausweisung der Straßenver-
kehrsflächen der vorhandenen Erschließungssituation für
die Grundstücke Ehndorfer Straße 4 und 6.

Die übrigen Verkehrsflächen sind als niveaugleiche Misch-
flächen mit attraktiver Gestaltung vorgesehen und dem-
entsprechend als Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung festgesetzt. Die Wendeanlage am Ende der
nach Süden führenden Stichstraße ist mit 22 m Durch-
messer für dreiachsige Müllentsorgungsfahrzeuge ausrei-
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chend bemessen.

Abb.: Geplante Straßenprofile

Der Bebauungsplan setzt die Straßenverkehrsflächen oh-
ne weitere Differenzierung fest, da die Ausgestaltung des
Straßenraumes der Ausbauplanung überlassen werden
soll.

Im öffentlichen Straßenraum können mindestens 10 öffent-
liche Parkplätze für Besucher angelegt werden. Die ge-
nauen Standorte werden im Zuge der weiteren Erschlie-
ßungsplanung konkretisiert.

Die zu den Haushalten gehörenden Kfz sind gemäß § 55
LBO bzw. dazugehöriger Stellplatzerlass auf den jeweili-
gen Grundstücken unterzubringen.

Im Einmündungsbereich der Ehndorfer Straße sind in der
Planzeichnung Sichtfelder dargestellt. In den Sichtfeldern
ist auf jegliche Bebauung und Sicht behindernde Bepflan-
zung von mehr als 0,70 m Höhe über der Fahrbahnober-
kante dauerhaft zu verzichten sowie jede andere Handlung
zu unterlassen, die die Sichtverhältnisse beeinträchtigen
könnte.

11 Altlasten Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 17 befindet sich
in ca. 50 m Entfernung zu der Altablagerungsfläche Loh-
koppeln westlich der Ortslage Wasbek. In dieser Altabla-
gerungsfläche wurde im Zeitraum von 1945 bis 1968 u.a.
möglicherweise mit Teerölen verunreinigte Bau- und Ab-
bruchabfälle sowie Bodenaushub abgelagert.
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Im Rahmen einer orientierenden Untersuchung wurde
festgestellt, dass über den Grundwasserpfad ein Austrag
von Teerölen (PAK), Mineralölkohlenwasserstoffen
(MKW), aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) sowie
nachrangig auch Kupfer und Zink aus der Altablagerung
stattgefunden hat, die den Rand des Plangeltungsbereichs
erreicht haben.

Um eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit aus-
zuschließen, wurde eine vertiefende Untersuchung in Auf-
trag gegeben (Orientierende Boden- und Grundwasserun-
tersuchung im Bereich des auszuweisenden B-Plans 17 in
Wasbek, GeoC GmbH, 01.03.2011).

Es fanden 5 Bohrsondierungen statt und es wurden
Grundwasserproben entnommen.

Das Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:

Es wurde verschiedene Schadstoffgehalte im Boden ge-
funden, die aus gutachterlicher Sicht aber insgesamt keine
Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser begründen.
Die Vorsorgewerte der Bodenschutzverordnung werden
nicht überschritten.

Nach Auffassung der Bodenschutzbehörde des Kreises
Rendsburg-Eckernförde kann der im Zuge von Baumaß-
nahmen anfallende Bodenaushub in die Einbauklasse Z1
der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen/Abfällen – Technische Regeln 2004) eingestuft und
normal abgefahren werden.

Im Grundwasser liegen punktuelle, zum Teil nur geringe
Verunreinigungen vor. Aus gutachterlicher Sicht ist eine
Nutzung des Grundwassers für Bewässerungszwecke to-
lerabel. Auch die zuständige Gewässeraufsicht sieht keine
Probleme bei der Verwendung des Grundwassers zur Gar-
tenbewässerung.

Für den Fall, dass bei den anstehenden Erdbewegungsar-
beiten organoleptisch auffälliges Material gefördert wird, ist
dieses gemäß den geltenden Vorschriften seitlich zu la-
gern und zu beproben. Gleichzeitig ist die Bodenschutz-
behörde des Kreises zu informieren.

12 Ver- und Entsorgung Versorgungsanlagen

Die Versorgung des Gebietes erfolgt über neue in der Er-
schließungsstraße vorgesehene Versorgungsleitungen,
die an die vorhandenen Leitungen in der Straße Am Knüll
angeschlossen werden. Im Bebauungsplan ist dafür Sorge
zu tragen, dass in allen Straßen geeignete und ausrei-
chende Trassen für die Unterbringung der Ver- und Ent-
sorgungs-, sowie der Telekommunikationslinien vorgese-
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hen werden.

Abwasserbeseitigung

Das Schmutzwasser wird über in den Planstraßen vorzu-
sehende Leitungen dem bestehenden Leitungssystem in
den angrenzenden Straßen zugeführt.

Oberflächenentwässerung

Eine Versickerung vor Ort ist aufgrund der Bodenverhält-
nisse nicht vorgesehen. Das anfallende Oberflächenwas-
ser wird über ein zu schaffendes Leitungssystem in einem
Regenrückhaltebecken gesammelt und anschließend ver-
zögert an das vorhandene Leitungsnetz in der Ehndorfer
Straße weitergeleitet.

Brandschutz

Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz ist
unter Anwendung der DVGW Arbeitsblätter W 405 - Be-
reitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trink-
wasserversorgung – und W 331 – Hydrantenrichtlinie –
bzw. gemäß Industrierichtlinie sicherzustellen. Hydranten
für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen,
dass sie nicht zugestellt werden können und jederzeit für
die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den
Hydranten ist nach Arbeitsblatt W 331 des DVGW – Re-
gelwerks zu bestimmen. Als ausreichend wird ein Abstand
von 80 – 100 m angesehen.

Abfallbeseitigung

Die Abfall- und Wertstoffbeseitigung erfolgt durch die Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Rendsburg-
Eckernförde (AWR).

13 Umweltbericht

Gesetzliche Grundlagen und Zie-
le der Umweltprüfung

Im Rahmen der Bauleitplanung ist gem. § 2 (4) BauGB für
die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist
Bestandteil der Begründung.

Der Umweltbericht ist im Verfahren fortzuschreiben, da er
die Ergebnisse der Umweltprüfung und damit u.a. Ergeb-
nisse der Abwägung des Planungsträgers in der Ausei-
nandersetzung mit Stellungnahmen aus der öffentlichen
Auslegung zu dokumentieren hat.
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Wesentliches Ziel des Umweltberichtes ist neben der Auf-
bereitung des umweltrelevanten Abwägungsmaterials
hiernach, Dritten eine Beurteilung zu ermöglichen, inwie-
weit sie von Darstellungen des Flächennutzungsplanes
betroffen sein können.

Der Umweltbericht wird nach den Vorgaben der Anlage zu
§ 2 a BauGB erstellt.

Planungsvorgaben Der Erarbeitung des Umweltberichtes wurden neben den
zugänglichen vorhandenen Angaben zum Gebiet folgende,
im Zusammenhang mit der Erarbeitung des B-Planes er-
stellten Fachgutachten zugrunde gelegt:

 Geotechnisches Gutachten (Geo-Rohwedder,
12.03.2008)

 Wasbek, Arpsdorfer Weg: Baugrunduntersuchung -
Gutachterliche Stellungnahme generellen Bebaubar-
keit (Dipl. Ing. Peter Neumann, Baugrunduntersuchung
GmbH & Co. KG, 04.07.2008)

 Orientierende Boden- und Grundwasseruntersuchung
im Bereich des auszuweisenden B-Plans 17 in Wasbek
(GeoC GmbH, 24.11.2010)

 Orientierende Boden- und Grundwasseruntersuchung
im Bereich des auszuweisenden B-Plans 17 in Wasbek
(GeoC GmbH, 01.03.2011)

Untersuchungsraum Der Untersuchungsraum ist der Plangeltungsbereich des
Bebauungsplans Nr. 17 sowie dessen Umgebung, die
durch die vorgesehenen Maßnahmen betroffen sein könn-
te.

Planungsvorhaben Die Gemeinde Wasbek beabsichtigt die Durchführung ei-
ner Bauleitplanung für den Bereich der ehemaligen Hof-
stelle Kühl. Hierbei handelt es sich um eine rd. 2 ha große
Fläche, die nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung
und Abbruch der Hofstelle einer Wohnbebauung zugeführt
werden soll. Dem Charakter des Ortes entsprechend, ist
eine Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern so-
wie Doppelhäusern auf Grundstücken unterschiedlicher
Größe vorgesehen.

Festgelegte Ziele des Umwelt-
schutzes und deren Berücksich-
tigung bei der Aufstellung

Der Landschaftsrahmenplan trifft keine das Plangebiet be-
treffende Aussagen.

Im Landschaftsplan wird als Bestand auf Flurstück 70
Grünland dargestellt, was nicht mehr der aktuellen Nut-
zung entspricht. Flurstück 71 wird als Siedlungsfläche dar-
gestellt. Darüber hinaus werden die Knicks dargestellt. An
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der Westgrenze werden einige Überhälter als landschafts-
bestimmende Einzelbäume zusätzlich dargestellt. Der mit-
tig verlaufende Knick ist ein Knick mit Überhältern. Alle
Knicks sind gesetzlich geschützt nach § 21 LNatschG.

Der Landschaftsplan der Gemeinde stellt in der Planungs-
karte das Flurstück 71 als Siedlungsfläche dar. Das Flur-
stück 70 wird als Eignungsraum für die Ausweisung von
Siedlungsgebieten dargestellt. Für die bestehenden Knicks
wird das Ziel der Erhaltung, Pflege und Entwicklung formu-
liert.

Berücksichtigung der Ziele bei der Planung:

Die Planung eines Allgemeinen Wohngebietes wider-
spricht nicht den Zielen des Landschaftsplanes, der diese
Fläche bereits als Siedlungsfläche bzw. Eignungsflächen
für Siedlungsgebiete darstellt.

Das Ziel, die vorhandenen Knicks zu erhalten, zu pflegen
und zu entwickeln, wird nur teilweise umgesetzt. Die
Knicks, die den Plangeltungsbereich entlang der nördli-
chen und westlichen Grenze umgeben, werden als zu er-
halten festgesetzt. Der in den Planungen von Bebauung
eingeschlossene Knick wird entsprechend der Empfehlung
der Unteren Naturschutzbehörde (Stellungnahme vom
14.06.2010) planerisch aufgegeben und als Ersatz die
Neuanlage eines Knicks entsprechend der Vorgaben des
Runderlasses zur Eingriffsregelung im Bebauungsplan Nr.
17 festgelegt.

Anderweitige Lösungsmöglich-
keiten / Entwicklung des Gebie-
tes ohne das Vorhaben

Die Gemeinde Wasbek verfolgte mit der 15. Flächen-
nutzungsplan-Änderung und dem Bebauungsplan Nr. 16
„Westlich Lerchenweg“ und dem Bebauungsplan Nr. 14
„Lüttorp“ die Entwicklung von Wohnbauflächen. Die Bau-
leitplanung im Bereich „Lüttorp“ wurde aufgrund abzuklä-
render naturschutzrechtlicher Belange zurückgestellt. Der
Entwicklung von Wohnbauflächen im Bereich der Hofstelle
Kühl wird aufgrund der zentralen innerörtlichen Lage, der
zumindest teilweise erfolgenden Innenentwicklung und der
im Vergleich zu den anderen möglichen Wohngebieten
geringeren Konfliktpotentialen bezüglich Naturschutz der
Vorzug gegeben.

Ohne die Umsetzung der Planungen würden die Flächen
weiterhin der natürlichen Entwicklung unterliegen oder
eventuell wieder landwirtschaftlich genutzt werden.

Wirkfaktoren / Mögliche Umwelt-
auswirkungen

Die Auswirkungen des Vorhabens bestimmen sich zum
einen in Abhängigkeit von Art, Umfang und Intensität vor-
habensspezifischer Wirkungen und zum anderen in Ab-
hängigkeit von der Bedeutung und der Empfindlichkeit
(gegenüber vorhabenspezifischen Wirkungen) der betrof-
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fenen Schutzgüter bzw. der betroffenen Umweltbelange.

Mit der Realisierung des Vorhabens ist insbesondere von
folgenden möglichen Wirkfaktoren auszugehen:

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingte Wirkungen sind alle nachhaltigen und
dauerhaften Veränderungen der Leistungsfähigkeit des
Natur- und Landschaftshaushaltes (einschließlich des
Landschaftsbildes), die in Folge der Realisierung des Vor-
habens verursacht werden. Das Ausmaß und die Intensität
der Auswirkungen sind von der Lage, der Dimensionierung
sowie der Ausgestaltung der baulichen Anlagen abhängig.

Die Wirkfaktoren sind im vorliegenden Fall:

 Überbauung und Versiegelung von bisher unversiegel-
ten Grundflächen

 visuelle Veränderungen durch bauliche Nutzung bisher
unbebauter Bereiche

Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Auswirkungen sind - im Gegensatz zu den
anlagebedingten Auswirkungen - zeitlich begrenzt, so dass
in der Regel keine bleibenden Belastungen des Natur- und
Landschaftshaushaltes sowie der betroffenen Nutzungen
verursacht werden.

Hier sind zu nennen:

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme über die
anlagebedingt in Anspruch zu nehmenden Bereiche
hinaus (Angaben zum Flächenumfang sind auf der
Ebene der Bauleitplanung nicht möglich)

 zeitweilige Lärm- und Schadstoffemissionen sowie
Staubentwicklung durch den Baubetrieb (Quantifizie-
rung nicht möglich)

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Auswirkungen resultieren aus der künfti-
gen Wohnnutzung und der Nutzung der Verkehrsflächen.

 Schall- und Schadstoffemissionen durch erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen (Prognose und Beurteilung dieser
Veränderungen für die angrenzende Bebauung s.
nächstes Kapitel).

 Licht- und Bewegungsreize (Lichtabstrahlungen in die
Umgebung)
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 Erhöhung des Oberflächenabflusses (auf versiegelten
Flächen; das Oberflächenwasser wird den festgesetz-
ten Anlagen zur Versickerung und Rückhaltung zuge-
führt.)

potentiell betroffenes SchutzgutWirkfaktor
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anlagebedingt

Flächeninanspruchnahme x X x X X X X

Visuelle Veränderungen X X X

baubedingt

Zeitweilige Flächeninanspruchnahme X X X X X X

Zeitw. Lärm, Schadstoffe, Staub X X X X X X

betriebsbedingt

Lärm- und Schadstoffemissionen X X X X X X

Licht- und Bewegungsreize X X X X

Tab.: Übersicht über die wesentli-
chen vorhabensbedingten Wirkfakto-
ren

Erhöhung des Oberflächenabflusses X x

13.1. Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit

Bestand und Bewertung Teilfunktion Wohnen

Das Plangebiet wird im Norden, Osten und Süden von
Wohnbebauung umgeben.

Die neuen Wohnbauflächen werden von der Ehndorfer
Straße und der Straße am Knüll aus erschlossen. Die
neue Verbindungsstraße führt teilweise dicht an vorhan-
denen Wohngebäuden vorbei.

Der Plangeltungsbereich befindet sich in ca. 50 m Entfer-
nung östlich der Altablagerungsfläche „Lohkoppeln“, auf
der im Zeitraum zwischen 1945 und 1968 möglicherweise
u.a. mit Teerölen verunreinigte Bau- und Abbruchabfälle
sowie Bodenaushub abgelagert wurde. Um sicherzustel-
len, dass keine Stoffeinträge aus der Altablagerung in den
Plangeltungsbereich stattgefunden haben, wurde eine ori-
entierende Boden- und Grundwasseruntersuchung beauf-
tragt.

Das Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:

Es wurde verschiedene Schadstoffgehalte im Boden ge-
funden, die aus gutachterlicher Sicht aber insgesamt keine
Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser begründen.
Die Vorsorgewerte der Bodenschutzverordnung werden
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nicht überschritten.

Nach Auffassung der Bodenschutzbehörde des Kreises
Rendsburg-Eckernförde kann der im Zuge von Baumaß-
nahmen anfallende Bodenaushub in die Einbauklasse Z1
der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen/Abfällen – Technische Regeln 2004) eingestuft und
normal abgefahren werden.

Im Grundwasser liegen punktuelle, zum Teil nur geringe
Verunreinigungen vor. Aus gutachterlicher Sicht ist eine
Nutzung des Grundwassers für Bewässerungszwecke to-
lerabel. Auch die zuständige Gewässeraufsicht sieht keine
Probleme bei der Verwendung des Grundwassers zur Gar-
tenbewässerung.

Teilfunktion Erholen

Das Plangebiet hat nur geringe Bedeutung für die land-
schaftsbezogene Erholung, da die Wirtschaftswege keinen
Anschluss an ein weitläufigeres Wegenetz haben. Der
westlich angrenzende Landschaftsraum wird von der
Bahnlinie im Nordwesten und der Bundesstraße 430 im
Süden begrenzt.

Umweltbezogene Auswirkungen
des Vorhabens

Teilfunktion Wohnen

Die wesentlichen vorhabenbezogenen Wirkungen, die zu
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch führen können,
sind Schallimmissionen („Lärm”) sowie ggf. Luftschadstoff-
immissionen.

Im Zuge der Erschließungsplanung ist eine Einschätzung
der zu erwartenden Verkehre erfolgt. Mit der vorgesehe-
nen Erschließungslösung ist eine Verkehrsfrequenz von
maximal 158 Fahrzeugbewegungen pro Tag mit ca. 24
Fahrzeugbewegungen in der Spitzenstunde von 7.00 bis
8.00 h zu erwarten. Bei der Annahme, dass ca. 70 % des
Verkehrs über die Anbindung Ehndorfer Straße erfolgt,
sind zur Spitzenstunde morgens zwischen 7.00 h und
8.00 h 17 Fahrzeugbewegungen in diesem Bereich zu er-
warten.

Es handelt sich um reine Anliegerverkehre, Durchgangs-
verkehr oder Schwerlastverkehr findet nicht statt. Die Ver-
kehrsmengen entsprechen den üblichen Verkehrsbelas-
tungen von allgemeinen Wohngebieten, so dass nicht mit
nennenswerten Beeinträchtigungen durch Schallimmissio-
nen zu rechnen ist.

Hinsichtlich der Zusatzbelastungen für Luftschadstoffe aus
den zusätzlich induzierten Verkehren ist davon auszuge-
hen, dass diese aufgrund der im Verhältnis zur Vorbelas-
tung nicht wesentlich steigenden Verkehrsmengen relativ
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gering ausfallen.

Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit auf-
grund von Stoffeinträgen aus der Altablagerungsfläche
„Lohkoppeln“ sind nach den Ergebnissen der Orientieren-
den Boden- und Grundwasseruntersuchung und der Ein-
schätzung der unteren Bodenschutzbehörde auszuschlie-
ßen. (siehe Kapitel 11)

Teilfunktion Erholen

Der Charakter des Raumes um das Plangebiet bleibt er-
halten, lediglich die Fläche selbst wird überbaut und ver-
ändert ihren Charakter vollständig. Die Wege, die derzeit
Erholungssuchenden zur Verfügung stehen, bleiben von
der Planung unbeeinflusst und büßen auch nichts von ih-
rer Qualität ein.

Die Planungen sehen einen straßenbegleitenden Gehweg
entlang der Verbindungsstraße von der „Ehndorfer Straße“
zur Straße „Am Knüll“ vor.

Es ergeben sich durch die Planung keine Verschlechte-
rungen für Erholungssuchende.

Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung

 Fußwege-Verbindung durch das Wohngebiet

13.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand und Bewertung Folgende Biotoptypen wurden im Plangebiet festgestellt:

Knick: Der Plangeltungsbereich ist nördlich und westlich
von Knicks umgeben. Außerdem durchzieht ein Knick das
Plangebiet mittig von West nach Ost. Alle Knicks sind
nach § 21 LNatschG gesetzlich geschützt.

Befestigte Fläche: Die ehemaligen Hofflächen der
Hofstelle Kühl sind versiegelt.

Ruderalfläche /Offenboden: Auf dem an die Hofstelle
angrenzenden Flurstück, das bereits aus der
landwirtschaftlichen Nutzung genommen wurde, wechseln
sich kleinteilige Offenbodenbereiche mit Ruderalflächen
ab. Es handelt sich um krautige lückige Vegetation. Die
Fläche hat aufgrund der bis vor kurzem stattfindenden
intensivern landwirtschaftlichen Nutzung eine geringe
Bedeutung als Lebensraum.

Sukzessionsfläche: Das Flurstück 70 unterliegt bereits seit
einem längeren Zeitraum der natürlichen Entwicklung. Es
hat sich eine Sukzessionsfläche mit Gräsern, Brennesseln,
Brombeeren und großflächig wachsenden jungen
Pioniergehölzen (in erster Linie Ulmen, Pappeln und
Traubenkirschen) entwickelt. Die Sukzessionsfläche ist
aufgrund der bereits jahrelang entfallenden Nutzung als
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hochwertig einzustufen.

Faunistisches Potenzial Die im Plangebiet potentiell vorkommenden Gehölz-, Bo-
den- und Nischenbrüter gehören zu den weit verbreiteten
und häufig vorkommenden Vogelarten Schleswig-
Holsteins und sind sehr flexibel in der Wahl ihrer Lebens-
räume. Es handelt sich weitgehend um Gehölzbrüter, es
können potentiell aber auch Arten vorkommen, die ihre
Nester am Boden anlegen.

Das Plangebiet hat potenziell eine Bedeutung als Jagdre-
vier für Fledermäuse.

Siehe auch Kapitel 13 Artenschutz.

Umweltbezogene Auswirkungen
des Vorhabens

Durch die vorgesehene Überbauung und Flächenversiege-
lung kommt es zu einem Verlust an Lebensräumen für
Tier- und Pflanzenarten.

Direkt betroffen sind die geringwertige Ruderalfläche auf
Flurstück 71, die hochwertige Sukzessionsfläche auf Flur-
stück 70 sowie der mittig durch das Planungsgebiet ver-
laufende Knick, der entsprechend der Empfehlung der Un-
teren Naturschutzbehörde planerisch aufgegeben wird und
an anderer Stelle ersetzt wird.

Negative Auswirkungen auf die angrenzenden Knicks
können bei Planung ausreichend bemessener Knick-
schutzstreifen in 3 m Breite vermieden werden.

Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung

 Schutz der nach §21 LNatschG i. V. m. § 30
BNatSchG geschützten Knicks vor Beeinträchtigungen
durch Festsetzung von Knickschutzstreifen in 3 m Brei-
te

Für die Beseitigung des mittig durch das Plangebiet ver-
laufenden Knicks ist eine Neuanlage entsprechend des
Knickerlasses vorzusehen. Die Beeinträchtigungen der zu
erhaltenden angrenzenden Knicks wird beim Ausgleich für
das Schutzgut Boden im Rahmen der Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung berücksichtigt.

13.3. Schutzgut Boden

Bestand und Bewertung Die Bodenentwicklung in Wasbek ist überwiegend aus Ab-
lagerungen der letzten Eiszeit entstanden. Die Schmelz-
wassersande brachten als sandiges Ausgangsgestein
Sandböden hervor. Der anstehende Sandboden besitzt
naturgemäß aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften
eine geringe Ertragsfähigkeit. Es handelt sich um eine
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häufige Bodenart von allgemeiner Bedeutung.

Es wurden zwei Baugrundgutachten erarbeitet. Das Bau-
grundgutachten für den nördlichen Teil des Plangeltungs-
bereichs stellt als gewachsenen Baugrund Sande in unter-
schiedlichen Mächtigkeiten fest, allerdings gebändert
durch Schluff-Schichten. In diesem Teil des Plangebietes
wurden sehr unterschiedliche Grundwasserspiegel ge-
messen, das Gutachten kommt aber zu dem Ergebnis,
dass aufgrund unterschiedlichen Aufstaus und wasserfüh-
render Sandlagen der Grundwasserstand ab 40 cm unter
Geländeoberkante anzunehmen sei. Es handelt sich also
stellenweise um einen grundwasserbeeinflussten Boden.

Das Baugrundgutachten für das Flurstück 70 stellt als Un-
tergrund gewachsene Sande und in tieferen Schichten
bindige Geschiebelehme und –mergel fest. In diesem Be-
reich liegt der Wasserstand zwischen 1,50 und 3,00 m un-
ter Geländeoberkante, es muss aber mit Schwankungen
gerechnet werden.

Aufgrund der stellenweise stauenden Bodenschichten
kann anfallendes Niederschlagswasser nicht vor Ort versi-
ckert werden.

Aufgrund der Lage des Plangeltungsbereichs in der Nähe
der Altablagerungsfläche Lohkoppeln wurde eine Orientie-
rende Boden- und Grundwasseruntersuchung in Auftrag
gegeben. (siehe Kapitel 11 Altlasten)

Es wurden verschiedene Schadstoffgehalte im Boden ge-
funden, die aus gutachterlicher Sicht aber insgesamt keine
Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser begründen.
Die Vorsorgewerte der Bodenschutzverordnung werden
nicht überschritten.

Nach Auffassung der Bodenschutzbehörde des Kreises
Rendsburg-Eckernförde kann der im Zuge von Baumaß-
nahmen anfallende Bodenaushub in die Einbauklasse Z1
der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen/Abfällen – Technische Regeln 2004) eingestuft und
normal abgefahren werden.

Im Grundwasser liegen punktuelle, zum Teil nur geringe
Verunreinigungen vor. Aus gutachterlicher Sicht ist eine
Nutzung des Grundwassers für Bewässerungszwecke to-
lerabel. Auch die zuständige Bodenschutzbehörde sowie
die Gewässeraufsicht sehen keine Probleme bei der Ver-
wendung des Grundwassers zur Gartenbewässerung.

Umweltbezogene Auswirkungen
des Vorhabens

Überbauung und Versiegelung führen auf den betroffenen
Flächen zur Zerstörung der Filter- und Pufferfunktionen
von Böden sowie ihrer Funktion als Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere. Verdichtung, Umlagerung, Abtrag und
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Überschüttung von Böden im Bereich der baulichen Anla-
gen und Straßen führen zu Störungen seines Gefüges,
mindern die ökologische Stabilität und verändern seine
Standorteigenschaften in Bezug auf Wasserhaushalt, Bo-
denleben und Vegetation.

Während der Bautätigkeiten besteht dabei auch für an-
grenzende Flächen die Möglichkeit, dass durch das Befah-
ren mit Baufahrzeugen und die Einrichtung von Material-
plätzen Beeinträchtigungen erfolgen. Während der Bau-
phase besteht darüber hinaus eine potentielle Gefährdung
des Bodens durch Stoffeinträge.

Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung

 Über Vorgaben für die Baudurchführung zum Schutz
des Oberbodens können zusätzliche Beeinträchti-
gungen vermieden werden.

 Sollten bei Erdarbeiten organoleptisch auffälliges Ma-
terial gefördert werden, ist der Bodenaushub gemäß
geltenden Vorschriften zu lagern und zu beproben.
Die zuständige Bodenschutzbehörde des Kreises ist
zu informieren.

Die Ermittlung des erforderlichen Kompensationsbedarfs
im Rahmen der Eingriffsregelung für die Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes Boden wird auf Basis des gemein-
samen Runderlasses des Innenministers und der Ministe-
rin für Natur und Umwelt vom 3.7.1998 (Amtsblatt für
Schleswig-Holstein 1998, Nr. 31, S. 604 ff) durchgeführt.
Siehe Kapitel 13.

13.4. Schutzgut Wasser

Bestand und Bewertung Die geplante Baufläche liegt in einem Wasserschongebiet.
Das Grundwasser im Plangebiet steht laut Baugrundgut-
achten in sehr unterschiedlichen Tiefen an, stellenweise ist
es bereits in 40 cm Tiefe unter Flur anzutreffen. Die
Grundwasserstände variieren zwischen 40 cm und 3,00 m
unter Geländeoberkante. Eine Versickerung vor Ort ist
aufgrund stellenweise stauender Bodenschichten laut
Baugrundgutachten nicht möglich.

Es befinden sich keine Fließgewässer im Untersuchungs-
raum.

Im Grundwasser liegen punktuelle, zum Teil nur geringe
Verunreinigungen vor. Aus gutachterlicher Sicht ist eine
Nutzung des Grundwassers für Bewässerungszwecke to-
lerabel. Auch die zuständige Bodenschutzbehörde sowie
die Gewässeraufsicht sehen keine Probleme bei der Ver-
wendung des Grundwassers zur Gartenbewässerung.
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Umweltbezogene Auswirkungen
des Vorhabens

Durch Überbauung und Flächenversiegelung im Plangel-
tungsbereich kommt es zu einem erhöhten Oberflächen-
wasserabfluss und einer Verringerung der Grundwasser-
neubildung.

Während der Bauphase besteht eine potentielle Gefähr-
dung des Grundwassers durch Stoffeinträge.

Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung

Ein Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes
Wasser ist gem. Runderlass erreicht, wenn folgendes si-
chergestellt ist:

- die ordnungsgemäße Beseitigung des Schmutzwas-
sers

- die ordnungsgemäße Beseitigung des normal und
stark verschmutzten Niederschlagswassers (ein-
schließlich naturnaher Gestaltung von Regenklärbe-
cken bzw. Regenrückhaltebecken) sowie

- die Versickerung von gering verschmutztem Nieder-
schlagswasser

Eine Versickerung vor Ort ist aufgrund des anstehenden
Bodens laut Aussage der Baugrundgutachten nicht mög-
lich. Es ist vorgesehen, das anfallende Oberflächenwasser
in ein naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken zu lei-
ten.

Eine zusätzliche Kompensation für Eingriffe in das
Schutzgut Wasser kann somit entfallen.

13.5. Schutzgut Klima und Luft

Bestand und Bewertung Das Klima in Wasbek ist geprägt durch den Einfluss der
Meere. Charakteristisch sind verhältnismäßig hohe Winter-
und niedrige Sommertemperaturen, geringe jährliche und
tägliche Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit
und starke Winde.

Es werden im Jahresdurchschnitt 775 bis 800 mm Nieder-
schlag gemessen. Die durchschnittliche Temperatur be-
trug 0° C im Januar und 16,5° C im Juli. Es herrschen
Westwinde vor.

Umweltbezogene Auswirkungen
des Vorhabens

Die Freiflächen wirken aufgrund der durch die nächtliche
Ausstrahlung entstehenden starken Abkühlung als Kalt-
luftproduzent.

Das gesamte Plangebiet besitzt daher Bedeutung als Kalt-
luftproduzent. Für die Belüftung von Siedlungsbereichen
spielt diese Kaltluft aber nur eine untergeordnete Rolle,
weil in der unmittelbaren Umgebung sehr große Grünland-
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und Ackerflächen mit weitaus größerer Bedeutung liegen.

Aufgrund der geringen Größe des Planungsgebietes in-
nerhalb dieses Austauschraumes besitzt es nur allgemei-
ne Bedeutung für das Schutzgut Klima / Luft.

Im Plangebiet ist mit einer erhöhten Abgas-, Staub- und
Lärmentwicklung durch die geplante wohnbauliche Nut-
zung zu rechnen. Bereits während der Bauphase sind die-
se Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr zu
erwarten.

Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung

 Durch die Festsetzungen für die Erhaltung und die An-
pflanzung von Gehölzen werden Aufheizeffekte und die
Verringerung der Luftfeuchte minimiert.

Verbleibende Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und
Luft sind in Verbindung mit den festgesetzten Anpflanzun-
gen nicht zu erwarten. Ein zusätzliches Ausgleichserfor-
dernis ist nicht gegeben.

13.6. Schutzgut Landschaft

Bestand und Bewertung Das Plangebiet stellt sich als ländlich geprägter Raum in
Ortsrandlage dar. Das Landschaftsbild ist vorrangig durch
die landwirtschaftlich genutzten Flächen und das für
Schleswig-Holstein typische Knicknetz bestimmt.

Umweltbezogene Auswirkungen
des Vorhabens

Mit der zulässigen Überbauung und Errichtung von Gebäu-
den wird eine Überformung der Landschaft ermöglicht. Der
Ortsrand wird sich weiter in die Kulturlandschaft verschie-
ben. Die neue Bebauung wird aufgrund vorhandener Knick-
Strukturen, die durch Festsetzungen gesichert werden, nur
geringfügig als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
wahrnehmbar sein.

Maßnahmen zur Vermeidung und
Minderung

 Erhalt, Pflege und Entwicklung der randlichen Knick-
strukturen

 Festsetzungen für Gehölzanpflanzungen zur Durchgrü-
nung des Baugebietes

 Begrenzung der Gebäudehöhen

Eine Veränderung des Landschaftsbildes ist bei Realisie-
rung der geplanten Bebauung nicht zu umgehen. Zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen wird der Erhalt der
vorhandenen randlichen Knickstrukturen festgesetzt, so
dass eine ausreichende Abschirmung zur freien Land-
schaft gewährleistet ist.



Gemeinde Wasbek Bebauungsplan Nr. 17

April 2011 Entwurf

AC PLANERGRUPPE GMBH

S:\@projekte\Wasbek\031852_BP 17_FNP-Aend\F-Entwurf\Texte\Begründung\110419 Begr_Bp 17.doc Seite 30

13.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Im räumlichen Geltungsbereich kommen weder Elemente
der historischen Kulturlandschaft noch archäologische
Denkmale (vor- und frühgeschichtliche Siedlungs- und
Grabstätten) oder Baudenkmale (kulturhistorisch bedeu-
tende Gebäude und Freianlagen) vor.

Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Plangeltungsbe-
reiches nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bo-
denverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutz-
behörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Ver-
antwortlich hier sind gem. § 15 DSchG der Grundstücksei-
gentümer und der Leiter der Arbeiten.

13.8. Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minderung

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes werden
Anforderungen aus Umweltsicht formuliert, mit dem Ziel
einer Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft bzw. des Ausgleichs für
nicht vermeidbare Beeinträchtigungen. Sie werden als
grünordnerische Ziele in den Bebauungsplan eingearbei-
tet. Die in den Bebauungsplan zu übernehmenden Maß-
nahmen werden dabei als eingriffsmindernde Festsetzun-
gen berücksichtigt.

13.9. Kenntnis- und
Prognoselücken

Aus heutiger Sicht bestehen keine Kenntnis- und Progno-
selücken, die zur Beurteilung erheblicher Umweltauswir-
kungen erforderlich wären.

13.10. Maßnahmen zur Überwa-
chung

Gem. § 4c BauGB besteht die Verpflichtung der Gemeinde
zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
der Planung, um u.a. erhebliche unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen der Durchführung der Planung früh-
zeitig festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete Ab-
hilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Gemeinde Wasbek
überwacht in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde:

 die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben
(z. B.: vorbereitende Bautätigkeiten außerhalb der
Hauptbrutzeiten)

 Die Einhaltung der Vorgaben zum Knickschutz (Knick-



Gemeinde Wasbek Bebauungsplan Nr. 17

April 2011 Entwurf

AC PLANERGRUPPE GMBH

S:\@projekte\Wasbek\031852_BP 17_FNP-Aend\F-Entwurf\Texte\Begründung\110419 Begr_Bp 17.doc Seite 31

schutzstreifen, Pflege)

13.11. Zusammenfassung Die Gemeinde Wasbek beabsichtigt die Durchführung ei-
ner Bauleitplanung für den Bereich der ehemaligen Hof-
stelle Kühl. Hierbei handelt es sich um eine Fläche west-
lich der „Ehndorfer Straße“ und südlich der Straße „Am
Knüll“, die nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung
und Abbruch der Hofstelle einer Wohnbebauung zugeführt
werden soll. Dem Charakter des Ortes entsprechend, ist
eine überwiegende Bebauung mit freistehenden Einfamili-
enhäusern vorgesehen.

Der überwiegende Teil des Gebietes ist im geltenden Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Wasbek derzeit als
landwirtschaftliche Fläche dargestellt, die direkt an die
„Ehndorfer Straße“ anschließenden Bereiche als Dorfge-
biet. An der nördlichen Grenze befindet sich eine kleine
Versorgungsfläche. Parallel zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes wird daher die Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit dem Ziel „Wohnbaufläche“ für die
Flurstücke 70, 71, 86, 66/2 und 67/1 sowie einen kleinen
Teil des Flurstücks 19 der Gemarkung Wasbek erforder-
lich.

Der Plangeltungsbereich umfasst die ehemalige Hofstelle
Kühl mit umgebenden ehemals landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen. Auf Flurstück 71 hat sich eine lückige Rude-
ralvegetation mit viel Offenbodenbereichen entwickelt. Die
südliche Fläche (Flurstück 70) ist bereits länger der natür-
lichen Sukzession überlassen, hier haben sich neben der
krautigen Ruderalvegetation bereits Brombeergebüsche,
Pappel- und Ulmengebüsche entwickelt. Beide Flurstücke
werden von einem sehr gut ausgeprägten Knicknetz mit
typischen heimischen Knickpflanzen umgeben. Insbeson-
dere der mittig von Ost nach West verlaufende Knick be-
sitzt eine sehr hohe Wertigkeit.

Nördlich und südlich des Plangeltungsbereiches befindet
sich Einfamilienhaus-Bebauung, östlich schließen sich Ein-
familienhäuser und weitere Hofstellen an.

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planun-
gen auf die einzelnen Schutzgüter betrachtet.

Bezüglich des Schutzgutes Mensch sind die wesentlichen
vorhabenbezogenen Wirkungen, die zu Auswirkungen auf
das Schutzgut Mensch führen können, Schallimmissionen
(„Lärm”) sowie ggf. Luftschadstoffimmissionen. Aufgrund
der geringen Zunahme des Verkehrs sind Beeinträchti-
gungen auszuschließen. Beeinträchtigungen der mensch-
lichen Gesundheit aufgrund von Stoffeinträgen aus der
Altablagerungsfläche „Lohkoppeln“ sind nach den Ergeb-
nissen der Orientierenden Boden- und Grundwasserunter-
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suchung und der Einschätzung der unteren Bodenschutz-
behörde auszuschließen.

Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen bestehen in der Zer-
störung der geringwertigen Ruderalfläche, der hochwerti-
gen Sukzessionsflächen sowie der Entfernung des hoch-
wertigen mittig durch das Plangebiet verlaufenden Knicks.
Die randlichen Knickstrukturen unterliegen Beeinträchti-
gungen durch die heranrückende Wohnbebauung. Für die
Beseitigung des Knicks ist ein naturschutzrechtlicher Aus-
gleich erforderlich. Beeinträchtigungen der zu erhaltenden
Knicks werden beim naturschutzrechtlichen Ausgleich
ebenfalls berücksichtigt.

Es finden Eingriffe in Lebensräume von vielen häufig vor-
kommenden europäischen Vogelarten statt. Bei Berück-
sichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen zum
Gehölzschnitt bzw. zur Entfernung von Gehölzen (nur in
der Zeit von 1.10. bis 15.3. gemäß § 27a LNatschG) sowie
der Fristen zum Schutz der Bodenbrüter (Baufeldräumung
nicht in der Zeit von Anfang April bis Anfang August)
kommt es zu keinen Verbotstatbeständen nach § 44
BNatSchG.

Gemäß der Orientierenden Boden- und Grundwasserun-
tersuchung weisen Boden und Grundwasser leichte Ver-
unreinigungen auf, die jedoch kein Erfordernis für weitere
Untersuchungen ergeben. Es bestehen von Seiten der un-
teren Bodenschutzbehörde keine Bedenken, das Grund-
wasser für Bewässerungszwecke zu nutzen.

Durch die Planungen kommt es zu umfassenden Boden-
versiegelungen, die zu Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter Boden und Wasser führen. Diese Eingriffe werden im
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im
Bebauungsplan Nr. 17 bilanziert werden.

Das Schutzgut Klima und Luft ist durch die Planungen
nicht betroffen, desgleichen gilt für Kultur- und Sachgüter.

Eine Veränderung des Landschaftsbildes ist bei Realisie-
rung der geplanten Bebauung nicht zu umgehen. Zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen werden der Erhalt
und die Sicherung der vorhandenen randlichen Knicks,
sowie die Durchgrünung des Plangebietes durch entspre-
chende Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 17 vorgese-
hen.

Zusammenfassend steht aus Sicht der Belange von Natur
und Umwelt einer Umsetzung der Planungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 17 bei Berücksichtigung der Maßnahmen
zum Arten- und Biotopschutz nichts im Wege.
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14 Artenschutz

14.1. Gesetzliche Grundlage Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten

1. „..wild lebenden Tieren der besonders geschütz-
ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören...“
(Tötungsverbot). Sind im unmittelbaren Zusammenhang
mit der Zerstörung und Beschädigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten Tötungen nicht vermeidbar,
liegt kein Verstoß gegen das Tötungsverbot vor, wenn
die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang
weiterhin erfüllt wird.

2. „...wild lebende Tiere der streng geschützten
Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erheb-
liche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert...“ (Störungsverbot)

3. „...Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören...“ (Verbot der Beschädigung oder Zerstörung
von Lebensstätten). Ein Verstoß gegen das Verbot liegt
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin
erfüllt wird. Dies bedeutet, dass sich die ökologische
Gesamtsituation des vom Vorhaben betroffenen Be-
reichs im Hinblick auf seine Funktion als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte nicht verschlechtern darf.

„…wild lebende Pflanzen der besonders geschützten
Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen
oder zu zerstören.“

Nach der Novelle des BNatSchG gelten für die Berück-
sichtigung des Artenschutzes bei Eingriffen im Bereich des
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Bau- und Fachplanungsrechts die artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände (§ 44 (1) BNatschG) nicht mehr für die
national geschützten Arten, sondern nunmehr für die Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und für die Europäi-
schen Vogelarten.

Ziel der artenschutzrechtlichen Prüfung ist es, eine fachli-
che Einschätzung bezogen auf die potenziellen Vorkom-
men von Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie sowie der
europäischen Vogelarten im Geltungsbereich des B-Plans
Nr. 17 Wasbek zu geben und mögliche Verbotstatbestän-
de nach § 44 BNatSchG (in der Fassung vom 29.07.2009)
sowie eventuell nötige Anträge auf Ausnahmen zu benen-
nen.

14.2. Bestimmung der pla-
nungsrelevante Arten

Bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung sind die Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie grundsätzlich auf Artni-
veau zu behandeln. Gleiches gilt grundsätzlich auch für
die Europäischen Vogelarten. Allerdings können hier die
nicht gefährdeten Arten ohne besondere Habitatansprüche
in Artengruppen zusammengefasst werden, wie beispiels-
weise zu den Gehölzbrütern oder Gebäudebrütern (LBV-
SH 2009).

Zur Überprüfung und Benennung der im Untersuchungs-
gebiet potenziell vorkommenden Anhang IV-Arten der
FFH-Richtlinie ist eine vom Landesamt für Natur und Um-
welt Schleswig-Holstein erarbeitete Liste der in Schleswig-
Holstein beheimateten Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie herangezogen worden (DREWS 01.12.05). Die
Aufzählung der im Untersuchungsbereich vorkommenden
europäischen Vogelarten stützt sich in erster Linie auf An-
lage 2 des Vermerks des Landesbetriebs Straßenbau und
Verkehr Schleswig-Holsteins zur Beachtung des Arten-
schutzrechtes bei der Planfeststellung (LBV-SH 2009).
Mittels der Potenzialanalyse und Sichtung vorhandener
Daten werden so die planungsrelevanten Arten ermittelt,
deren Vorkommen unter Berücksichtigung der konkreten
Habitateignung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an-
genommen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass in der Regel eine Potenzialanalyse ein wesentlich
breiteres Artenspektrum ergibt, als eine Kartierung tat-
sächlich belegen würde, da davon ausgegangen wird,
dass jeder geeignete Lebensraum besiedelt ist.
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Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie

Der überwiegende Teil der in Schleswig-Holstein vorkom-
menden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie findet im
zu betrachtenden B-Plangebiet keinen geeigneten Lebens-
raum. Dies gilt beispielsweise für die an Gewässer gebun-
denen Tiere wie die Libellenarten und die Amphibien.

Potenzielle Lebensräume für Arten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie waren im Plangebiet die Altbäume sowie
die Überhälter des mittig von Ost nach West verlaufenden
Knicks. Eine artenschutzrechtliche Bestandserhebung
konnte nicht durchgeführt werden, da die Altbäume, die als
Überhälter den mittig verlaufenden Knick in seiner Wertig-
keit geprägt haben, im Zuge einer unsachgemäßen Pfle-
gemaßnahme durch den Grundeigentümer gefällt worden
sind. Ein Altbaum, der sich in Hausnähe befand, ist im Zu-
ge der Abrissmaßnahmen entfernt worden.

Es wird eine Potenzialanalyse auf Grundlage des Bestan-
des zu Beginn des Bauleitplanverfahrens durchgeführt.

Im Untersuchungsgebiet standen mehrere alte Eichen
(Stammdurchmesser ca. 70 cm), die aufgrund ihres Struk-
turreichtums als Quartierstandort für Fledermäuse in Frage
kamen. Potenzielle Baumquartiere gibt es in Höhlen, Tot-
holz, Stammaufrissen und hinter abgeplatzter Rinde. Ein-
zeltiere kleinwüchsiger Arten wie z. B. Braunes Langohr,
Mücken-, Zwerg- und Rauhautfledermaus können in derar-
tigen Strukturen übertagen (Tagesverstecke).

Der Plangeltungsbereich besitzt potenziell eine Bedeutung
als Jagdrevier für Fledermäuse.

Darüber hinaus sind im aktuellen Bestand keine Anhang-
IV- Arten von den Planungen betroffen.

Europäische Vogelarten Die Auflistung der im Untersuchungsraum potentiell vor-
kommenden Europäischen Vogelarten erfolgt in Anlehnung
an die Vogelartenliste Schleswig-Holstein (LBV-SH 2009;
vgl. Tab. 2). Es kommen potentiell 28 Europäische Vogelar-
ten im Plangebiet vor, von denen einer Art (Feldlerche) auf
der Roten Liste eine Gefährdungskategorie zugewiesen ist.
Zwei Arten befinden sich auf der Vorwarnliste der Roten
Liste (Feldsperling, Goldammer).
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Tabelle 2: Vogelartenliste (LBV-SH 2009)
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1 Fasan N 86 II/III x s x x s s s
2 Ringeltaube B 93 II/III x s s x x s
3 Buntspecht B 75 x s s e x
4 Feldlerche B 98 3 x s e s x e
5 Bachstelze B 96 x x e s x x x x s
6 Zaunkönig B 93 x x x s x s s x x
7 Heckenbraunelle B 93 x s s s s s
8 Rotkehlchen B 90 x s e s s x x
9 Gartenrotschwanz B 84 x e e s s s x x x

10 Amsel B 96 x e s x s s x s
11 Singdrossel B 91 x e s e s s x
12 Gelbspötter B 94 x e s s s s
13 Klappergrasmücke B 91 x e s x s x x
14 Dorngrasmücke B 88 x s e s s s x x
15 Gartengrasmücke B 90 x x s x s x
16 Mönchsgrasmücke B 89 x e s s s x s
17 Zilpzalp B 92 x s x s s s x x
18 Grauschnäpper B 92 x x s s e x s
19 Blaumeise B 93 x e s e s x x s
20 Kohlmeise B 94 x e s e s x x s
21 Elster B 92 II x e s e x x x s
22 Aaskrähe B 93 II x e s s s x s
23 Feldsperling B 90 V x e s e x x s
24 Buchfink B 95 x s s s x s
25 Grünling B 94 x s s s x s
26 Stieglitz B 82 x s e x s s
27 Gimpel B 70 x e s s x e x
28 Goldammer B 80 V x x s x x s x x

B = Brutvogel (fett, normalgroß)

N = Neozoonart, eingeführte Vogelart

s = Schwerpunktvorkommen
x = kommt (regelmäßig) vor

e = ausnahmsweises Vorkommen

Neststandorte Bruthabitat
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14.3. Artenschutzrechtliche
Prüfung

Soweit das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44
BNatschG Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 für Arten
des Anhangs IV der FFH-RL oder europäische Vogelarten
nicht zu vermeiden ist, wird eine Ausnahme nach § 45
BNatschG notwendig.

Nach Auswertung der Daten im Abschnitt 13.2 sind von
dem geplanten Vorhaben einige Fledermausarten sowie
zahlreiche europäische Vogelarten, insbesondere Gehölz-
brüter, potenziell betroffen. Es bedarf daher einer arten-
schutzrechtlichen Prüfung.

Bei der nachfolgenden artenschutzrechtlichen Betrachtung
werden die Vogelarten zu vier unterschiedlichen Gruppen
zusammengefasst:

 Gehölzbrüter: Ringeltaube, Buntspecht, Heckenbraun-
elle, Amsel, Singdrossel, Gelbspötter, Klappergrasmü-
cke, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Mönchs-
grasmücke, Zilpzalp, Blaumeise, Kohlmeise, Elster,
Feldsperling, Aaskrähe, Buchfink, Grünling, Stieglitz,
Gimpel,

 Bodenbrüter: Fasan, Feldlerche, Rotkehlchen, Gold-
ammer, Zaunkönig

 Nischenbrüter: Bachstelze, Gartenrotschwanz, Grau-
schnäpper

Tötungsverbot (§44 (1) Nr. 1)

Spaltenbesiedelnde Fledermäuse sind durch die Entfer-
nung der Altbäume betroffen. Da die Entfernung der Alt-
bäume im Winter stattgefunden hat, ist davon auszuge-
hen, dass die Tagesquartiere unbesetzt waren und kein
Verstoß gegen das Tötungsverbot stattgefunden hat.

Brutvögel sind durch die Entfernung eines Teils der Ge-
hölze sowie die Beseitigung der Bodenvegetation als po-
tentielle Neststandorte betroffen. Da die das Plangebiet
umgebenden Knicks erhalten bleiben, zahlreiche Baum-
pflanzungen vorgesehen sind und in naher Umgebung
ausreichend Ausweichflächen vorhanden sind (weitver-
zweigtes Knicksystem, Grünlandflächen), ist davon auszu-
gehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang erhalten bleibt. Unter der Voraussetzung, dass
die Rodung der Gehölze entsprechend der Vorgaben im
LNatSchG nicht in der Zeit zwischen dem 15. März und
dem 30. September erfolgt sowie die Baufeldräumung au-
ßerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (nicht in der Zeit
von Anfang April bis Anfang August) erfolgt, ergibt sich
kein Tatbestand der Tötung von Individuen.

Die im Plangebiet potentiell vorkommenden Gehölz-, Bo-
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den- und Nischenbrüter gehören zu den weit verbreiteten
und häufig vorkommenden Vogelarten Schleswig-
Holsteins und sind sehr flexibel in der Wahl ihrer Lebens-
räume. Auch sie können vermutlich auf benachbarte Flä-
chen ausweichen.

Störungsverbot (§44 (1) Nr. 2)

Die als Tagesverstecke geeigneten Altbäume sind nicht
mehr vorhanden, so dass keine Störungen von Fleder-
mäusen möglich sind.

Die potenziell hier vorkommenden Gehölz-, Boden- und
Nischenbrüter sind recht flexibel. Sie nutzen ein breites
Spektrum an Nistmöglichkeiten und können vermutlich auf
benachbarte Flächen ausweichen. Daher ist davon auszu-
gehen, dass keine erhebliche Störung dieser Vogelarten
durch die Baumaßnahme vorliegt, und sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population der betrachteten Vo-
gelarten nicht verschlechtert.

Ein Verbotstatbestand der Störung während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeit
nach § 44 BNatSchG ist damit nicht gegeben.

Verbot der Beschädigung oder der Zerstörung von
Lebensstätten (§44 (1) Nr. 3)

Die Planungen sehen vor, die Wohnbauflächen für eine
Wohnbebauung herzurichten. Im Zuge der Beseitigung
von Gehölzen und der Bodenvegetation kommt es zu Zer-
störungen von Bruthabitaten von Boden- und Gehölzbrü-
tern. Die Gehölze im Randbereich des Planungsgebietes
bleiben erhalten. Darüber hinaus bauen viele Arten jedes
Jahr neue Nester an anderer Stelle. Im näheren Umfeld
befinden sich Grünlandflächen, die für Bodenbrüter als
Ausweichflächen dienen können.

In den gerodeten alten Eichen sind eventuell für Höhlen-
brüter geeignete Strukturen wie Astlöcher oder Spechthöh-
len betroffen gewesen, die entsprechende Vogelbrutstät-
ten bzw. Tagesquartiere für Fledermäuse darstellten. Al-
lerdings befinden sich in näherer Umgebung in Dorflage
sowie in freier Landschaft zahlreiche alte Bäume, die er-
satzweise von den Höhlenbrütern und Fledermäusen be-
siedelt werden können.

Um eventuell erfolgte Zerstörungen von Lebensstätten von
Höhlenbewohnern zu kompensieren, sollten Nistkästen in
der näheren Umgebung angebracht werden. Da das Vor-
kommen temporär genutzter Zwischenquartiere nicht aus-
geschlossen werden kann, wird vorgeschlagen mehrere
Fledermauskästen in der näheren Umgebung anzubringen

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass - trotz der
Entfernung der Gehölze und der Beseitigung der Boden-
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vegetation- die ökologische Funktion der von dem Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Ge-
hölz- und Bodenbrüter sowie der potenziell vorkommen-
den Fledermausarten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird, bzw. sich die ökologische Gesamtsitua-
tion des vom Vorhaben betroffenen Bereichs im Hinblick
auf die Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nicht
verschlechtert.

Damit liegt kein Verbotstatbestand der Beschädigung oder
Zerstörung von Lebensstätten vor.

Verbot der Entnahme, Beschädigung und Zerstörung
von streng geschützten Pflanzenarten (§ 44 (1) Nr. 4)

Im Plangebiet findet keine der in Anhang IV genannten
Pflanzenarten geeignete Lebensbedingungen, es sind
demnach keine Pflanzen vom Verbot des § 44 (1) Nr. 4
BNatschG betroffen.

§ 45 (7) BNatSchG – Ausnahme

Entsprechend den obigen Ausführungen treten -unter der
Voraussetzung der Einhaltung der Vermeidungs- und
Ausgleichsmaßnahmen (Rodung der Gehölze im Zeitraum
vom 1.10. bis 14.3., Beseitigung der Bodenvegetation
nicht im Zeitraum vom 1.4. bis 15. 8., Anbringen von Nist-
kästen und Fledermauskästen) -innerhalb des Vorhabens
keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für Euro-
päischen Vogelarten ein. Eine Ausnahme gemäß § 45 (7)
BNatSchG ist daher nicht erforderlich.

14.4. Artenschutz-Maßnahmen Im Folgenden werden die erforderlichen Maßnahmen zu-
sammengefasst:

 Bauzeitenregelung: Aussetzen der Baufeldräumung
während der Brut- und Aufzuchtzeit der Bodenbrüter
zwischen Anfang April bis Anfang August

 Einhalten der gesetzlichen Fristen nach § 39 BNatSchG
i.V. m. § 27a LNatSchG zur Entfernung von Gehölzen:
Schnitt und Fällung von Gehölzen nicht im Zeitraum
von 15. März bis 30. September

 Anbringen von einem Nistkasten pro entfallendem
Baum ab 30 cm Durchmesser, d.h. 5 Stück

 Anbringen von einem Fledermauskasten pro entfallen-
dem Baum ab 30 cm Durchmesser, d.h. 5 Stück
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15 Naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung

15.1. Erforderlichkeit
Das geplante Bauvorhaben stellt nach § 14 BNatSchG ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Das Bundesna-
turschutzgesetz schreibt für die Aufstellung bzw. Änderung
von Bauleitplänen, aufgrund derer ein Eingriff in verschie-
dene Schutzgüter zu erwarten ist, die Anwendung der Ein-
griffsregelung nach § 18 BNatSchG (entsprechend § 8a
LNatSchG) vor.

Die geplante Erschließung des Gebietes für bauliche Nut-
zungen wird zu Beeinträchtigungen des Bodens, des
Grundwassers, der Arten- und Lebensgemeinschaften und
des Landschaftsbildes führen. Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung der Beeinträchtigung dieser
Schutzgüter sind bei der Erstellung des Gesamtkonzeptes
für das Planungsgebiet - wie oben beschrieben - so weit
wie möglich vorgesehen worden. Der weitere Kompensati-
onsbedarf ergibt sich aus den unvermeidlichen oder nicht
weiter zu minimierenden Eingriffen. Auch hier sind - soweit
möglich - Maßnahmen im Plangebiet selbst vorgesehen.

15.2. Schutzgut Boden
Die Eingriffe in den Bodenhaushalt bestehen aus Über-
bauung und Versiegelung von Grundstücksflächen sowie
Versiegelung der Straßenverkehrsfläche in Flächen mit
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz.

Die Richtwerte des Runderlasses schreiben für den Aus-
gleich vollständig versiegelter Böden mindestens im Ver-
hältnis 1:0,5 und für wasserdurchlässige Beläge im Ver-
hältnis 1:0,3 vor (in Bereichen mit allgemeiner Bedeutung
für den Naturschutz).

Aus dem geplanten Eingriff und den beschriebenen land-
schaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen
ergibt sich für das Plangebiet die in der folgenden Tabelle
aufgeführte Kompensationsberechnung.
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Tab.: Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Boden

Eingriff Gesamt-
fläche

Versiegelungs-/ Befes-
tigungsgrad

Versieg. /
Befest.
Fläche

Aus-
gleichs-
faktor

Eingriffs-
umfang

Wohngrundstücke GRZ 0,25
15.125 m

² GRZ 0,25 + 50% f. Ne-
benanlagen = 37,5 %

5.672 m
²

Flächenverbrauch f. Verkehrsflä-
chen (versiegelt) 3.576 m

²
100 % 3.576 m

² ²

Maximal zulässige Versiegelung
9.248 m

2

Abzüglich bereits vorhandene Versiegelung -1.674 m
2

Summe Eingriffsumfang Schutzgut Boden 7.574 m
2

0,5 3.787 m
2

Erhöhung des Ausgleichsbedarfs wegen potentieller Beeinträchtigun-
gen angrenzender Lebensräume (hier: Knick) 50 % 1.893 m

2

Gesamtausgleichsbedarf Schutzgut Boden
5.680 m

2

Gemäß des anzuwendenden Runderlasses beträgt das Ausgleichserfordernis für das
Schutzgut Boden 5.680 m2.

15.3. Schutzgut Arten und
Lebensgemeinschaften

Bei Umsetzung der Planungen finden Eingriffe in Berei-
chen mit allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut Arten
und Lebensgemeinschaften statt. Laut Runderlass ist al-
lerdings der für das Schutzgut Boden ermittelte Flächen-
anspruch zu erhöhen, wenn angrenzende Landschaftsteile
und –bestandteile mit Biotopfunktion beeinträchtigt wer-
den.

Im Bebauungsplan werden Maßnahmen festgesetzt, um
Beeinträchtigungen der angrenzenden gesetzlich ge-
schützten Knicks zu vermeiden. Dennoch sind einige Be-
einträchtigungen wie Schall- und Schadstoffemissionen
nicht zu umgehen. Als Kompensation wird der für das
Schutzgut Boden ermittelte Flächenanspruch um 50 %,
d. h. um 1.893 m2 erhöht.

Bei Umsetzung der Planungen wird die Sukzessionsfläche
auf Flurstück 70 beseitigt, die bereits einen hohen Wert als
Lebensraum für Pflanzen und Tiere besitzt. Entsprechend
der Regelungen des Runderlasses sind Flächen mit kurz-
fristig wiederherstellbaren Funktionen (wie Ruderalfluren
und Pionierstadien) im Verhältnis 1:1 zu bilanzieren. Für
die Kompensation ist eine Fläche von 5.502 m2 erforder-
lich.
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Für die Erschließung des Wohngebietes muss der in
West-Ost-Richtung verlaufende Knick auf einer Länge von
90 m entfernt werden. Entsprechend der Ausgleichsgrund-
sätze der Knickverordnung des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Landwirtschaft ist der mittig verlaufende
Knick, da es sich um eine Knickverzeigung handelt, auf 50
m Länge von der Verzweigung an mit dem Faktor 2 zu bi-
lanzieren. Das bedeutet, dass für den mittig verlaufenden
Knick insgesamt 140 m in Anrechnung gebracht werden
müssen.

Um die Erschließung von der Straße „Am Knüll“ zu ge-
währleisten, ist auch hier die Entfernung des vorhandenen
Knicks auf einer Länge von 33 m erforderlich.

Entsprechend der Ausgleichsgrundsätze der Knickverord-
nung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Landwirtschaft ist eine Neuanlage eines Knicks im Ver-
hältnis von 1:2 der betroffenen Knicklänge zugrunde zu
legen. Die Neuanlage eines Knicks von 346 m Länge ist
erforderlich.

Im Plangebiet sind fünf zu Beginn des Verfahrens noch
vorhandene alte Eichen gefällt worden, die ebenfalls in die
Eingriffsbilanzierung einfließen. Der Ausgleichsbedarf für
Eingriffe in landschaftsprägende Bäume wird gemäß "Mus-
ter Baumschutzverordnung/- Satzung einschließlich Hin-
weise" (MNU 1995) sowie "Ergänzende Hinweise zur Mus-
terbaumschutzverordnung/-Satzung" (MUNF 1999) ermit-
telt. Hierin wird der Ausgleichsbedarf anhand der Berech-
nungstabelle aus dem Knickerlass (MUNF 1996) be-
stimmt. Der Knickerlass wurde zwar zwischenzeitlich vom
Innenministerium des Landes mit Datum vom 25. August
2005 aufgehoben, gleichzeitig wurde aber die Empfehlung
zur Beibehaltung der Ausgleichsgrundsätze des Erlasses
gegeben.
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Tab.: Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Eingriff
Gesamt

-fläche/länge
Ausgleichsfaktor

Ausgleichs-
bedarf

Ersatz

Wohngrundstücke 5.502 m
² 1:1 5.502 m

²

Ersatz außerhalb des
Plangeltungsbereichs:

5.502 m
²

werden zu
einer Sukzessionsfläche
entwickelt

Beeinträchtigungen
Knicks

50 % des für das Schutzgut
Boden berechneten Aus-

gleichsbedarfs
1.893 m

²

Ersatz außerhalb des
Plangeltungsbereichs:

1.893 m
²

werden zu
einer Sukzessionsfläche
entwickelt

Beseitigung Knicks 123 m Länge
50 m sind mit dem Faktor 2
anzusetzen, 73 m mit dem

Faktor 1 =

173 m Knick
sind zu erset-

zen

Ersatz außerhalb des
Plangeltungsbereichs:

Neuanlage von 346 m
Knick

Verlust von land-
schaftsprägenden
Einzelbäumen

3 Eichen mit 60
cm Stamm-

durchmesser

1 Eiche mit St.-
D. 30 cm

1 mehrstämmi-
ge Eiche mit

Gesamtstamm-
durchmesser
von 100 cm

Neupflanzung von je 7 Bäu-
men mit einem Stammumfang

von 14/16 cm

Neupflanzung von 4 Bäumen
mit einem Stammumfang von

14/16 cm

Neupflanzung von 12 Bäumen
mit einem Stammumfang von

14/16 cm

Neupflanzung
von 37 Bäumen

mit einem
Stammdurch-
messer von
14/16 cm

Ersatz außerhalb des
Plangeltungsbereichs:

Neupflanzung von 37
Bäumen mit einem

Stammdurchmesser von
14/16 cm

15.4. Schutzgut Wasser
Ein Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes
Wasser ist gem. Runderlass erreicht, wenn folgendes si-
chergestellt ist:

- die ordnungsgemäße Beseitigung des Schmutzwas-
sers

- die Versickerung von gering verschmutztem Nieder-
schlagswasser (gemäß der Technischen Bestimmung
zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasser-
behandlung bei Trennkanalisation ist das gesamte an-
fallende Niederschlagswasser als gering verschmutzt
einzustufen) in naturnah gestalteten Regenwas-
serklär- und Regenrückhaltebecken

Das anfallende Oberflächenwasser wird in einem naturnah
gestalteten Regenrückhaltebecken gesammelt. Es ist keine
weitere Kompensation erforderlich.

15.5. Schutzgut Klima / Luft Für das Schutzgut Klima / Luft sind keine erheblichen oder
nachhaltigen Gefährdungen erkennbar. Es sind also keine
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weiteren Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

15.6. Schutzgut
Landschaftsbild

Die vorhandene randliche Einfassung des Gebietes sowie
die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen zur Ein-
grünung des Wohngebietes werden als ausreichend erach-
tet, es sind keine weiteren Kompensationsmaßnahmen
erforderlich.

15.7. Gesamtbilanzierung

Tab.: Übersicht Eingriffe und Ausgleich bzw. Ersatz
Eingriffe Ausgleichsver-

hältnis
Ausgleichsbedarf Ausgleich/Ersatz

Neuversiege-
lung
7.574 m

2

1:0,5 3.787 m2 Ausgleich im Plangeltungsbereich:
Nicht möglich.
Defizit in Höhe von 3.787 m2

Ersatz außerhalb des Plangeltungsbereichs:
Entwicklung einer Sukzessionsfläche in einer Größe
von 3.787 m2 auf der Ausgleichsfläche Bullenbek

Ergebnis:
Vollständige Kompensation

Eingriffe in
Flächen mit
besonderer
Bedeutung für
den Natur-
schutz
Hier: Sukzessi-
onsfläche mit
flächigem Ge-
hölzbestand
5.502 m

2

1:1 5.502 m2 Ausgleich im Plangeltungsbereich:
Nicht möglich.
Defizit in Höhe von 5.502 m2

Ersatz außerhalb des Plangeltungsbereichs:
Entwicklung einer Sukzessionsfläche in einer Größe
von 5.502 m

2
auf der Ausgleichsfläche Bullenbek

Ergebnis:
Vollständige Kompensation

Verlust von
gesetzlich ge-
schützten
Knicks auf einer
Länge von 123
m

Entsprechend
Knickerlass
(MUNF 1996)

346 m Neuanlage
eines Knicks

Ausgleich im Plangeltungsbereich:
Nicht möglich.
Defizit in Höhe von 346 m

Ersatz außerhalb des Plangeltungsbereichs:
Neuanlage eines Knicks in 380 m Länge auf der
Ausgleichsfläche Bullenbek

Ergebnis:
Vollständige Kompensation mit Überschuss

Beeinträchti-
gung angren-
zender gesetz-
lich geschützter
Biotope,
hier: Knicks

50 % des für
Neuversiege-
lungen berech-
neten Aus-
gleichsbedarfs

1.893 m2 Ausgleich im Plangeltungsbereich:
Nicht möglich.
Defizit in Höhe von 1.893 m

2

Ersatz außerhalb des Plangeltungsbereichs:
Entwicklung einer Sukzessionsfläche in einer Größe
von 1.893 m

2
auf der Ausgleichsfläche Bullenbek
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Ergebnis:
Vollständige Kompensation

Verlust von
Bäumen
5 Altbäume

Unterschiedlich,
in Anlehnung an
Musterbaum-
schutzsatzung
(MUNF 1999)
sowie Knicker-
lass (MUNF
1996)

37 Stück Ausgleich im Plangeltungsbereich:
5 Straßenbäume
Defizit in Höhe von 32 Stück

Ersatz außerhalb des Plangeltungsbereichs:
Initialgehölzpflanzungen auf der Ausgleichsfläche
Bullenbek: Pflanzung von 32 Bäumen

Ergebnis:
Vollständige Kompensation

Verlust von
Tagesverste-
cken für Fle-
dermäuse

Pro entfallen-
dem Baum ab
30 cm Durch-
messer ein
Ersatzquartier

5 Ausgleich im Plangeltungsbereich:
Anbringen von 5 Ersatzquartieren an Überhältern
des Knicks an der westlichen Grenze des Plangel-
tungsbereichs

Ergebnis:
Vollständige Kompensation

Verlust von
Nistmöglichkei-
ten für Höhlen-
brüter

Pro entfallen-
dem Baum ab
30 cm Durch-
messer ein
Ersatznistkasten

5 Ausgleich im Plangeltungsbereich:
Anbringen von 5 Ersatznistkästen an Überhältern
des Knicks an der westlichen Grenze des Plangel-
tungsbereichs

Ergebnis:
Vollständige Kompensation

Ausgleich außerhalb des Plan-
geltungsbereichs:

Die Kompensation der Eingriffe wird auf der Ausgleichsflä-
che der Gemeinde Wasbek, Gemarkung Wasbek, Flur 7,
Flurstück 48 tw (ehemals 30/5, 33 und 32/2) stattfinden.
Die Fläche ist von der Unteren Naturschutzbehörde aner-
kannt worden.

Basierend auf einem Konzept, das für den Ausgleichsflä-
chenpool erarbeitet worden ist (Günther & Pollok, 2000),
ist die Entwicklung einer Sukzessionsfläche mit Initi-
alpflanzungen einzelner Gehölzbereiche vorgesehen so-
wie die Neuanlage eines Knicks. Die Fläche besitzt eine
Größe von 13679 m2.

Nach Ausführung der genannten Maßnahmen gelten die
vorhabenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft als
kompensiert.
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Abb.: Ausgleichsfläche Bullenbek

16 Nachrichtliche Übernah-
men und Hinweise

16.1. Knick gem. § BNatSchG
i. V. m. § 21 LNatSchG

Die vorhandenen Knicks am westlichen und nördlichen
Rand des Plangebietes sind gem. § 30 BNatSchG i. V. m.
§ 21 LNatSchG zu erhalten und zu pflegen.

16.2. Archäologischer Denk-
malschutz

Das archäologische Landesamt Schleswig-Hostein weist
auf folgende gesetzlichen Bestimmungen hin:

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bo-
denverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutz-
behörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Ver-
antwortlich hier sind gem. § 15 DSchG der Grundstücksei-
gentümer und der Leiter der Arbeiten.

* * *


